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Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

               
Beratungsfolge                                                                                                                                                            Sitzungstermin 

 

1  10-Verwaltungsausschuss  11.03.2024 

2  10-Gemeinderat Bothel  13.03.2024 

 
 
Betreff: 

 
Annahme eines Logos für die Gemeinde Bothel 
___________________________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Es wird beschlossen, das im Entwurf vorgelegte Logo Nr. …….. anzunehmen. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Problembeschreibung/Begründung: 

 
Bereits im Jahre 1999 befasste sich der damalige Gemeinderat mit der Annahme 
eines Wappens für die Gemeinde Bothel. 
 
Der ursprüngliche Entwurf des Wappens nebst Beschreibung wurde dem Nds. 
Landesarchiv – Staatsarchiv Stade – zur Prüfung vorgelegt. Die von dort 
vorgeschlagene Änderungen in der Darstellung wurden nicht angenommen / 
umgesetzt. 
 
Seit 2008 ist in der Gemeinde Bothel weder ein Wappen noch ein Logo vorhanden, 
mit dem sich die Gemeinde identifizieren könnte. 
Um die Repräsentation des Ortes zu gewährleisten, ist es angeraten ein eigenes 
Logo für die Gemeinde zu verwenden. 
 
Bei der Umstellung auf das Ratsinformationssystem ist ein Wiedererkennungswert 
mit eigenem Logo von Vorteil. 
 
Das Logo symbolisiert Wiedau und Rodau als Bothel einfassende Flüsse – das 
Ortsbild wird durch Eichenbäume geprägt, von daher bildet es eine Symbiose durch 
Flüsse und Eichenblätter in Sommer- u. Herbstfarbe, mit Wiedererkennungswert für 
den Ort dargestellt. (Auswahl Logo 1- 3 als Anhang) 
 

Amt/Geschäftszeichen 
 

Gemeinde Bothel 

Datum 
 

17.06.2024 

Drucksache Nr. 
 

10-14/2024 
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gez. Schmidt 
Bürgermeisterin 


	Gremium
	Ostatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage
	FAuswirkung

